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Nr.  1/2013      
 
Grundsatz: 
Zuständig für die Entscheidung über Höhe und Auszahlung ist der Geschäftsbereich 
Leistungsgewährung. 
 
Ansprechpartner: 
Bearbeiter im Geschäftsbereich Leistungsgewährung 
 
Verfahren: 
Grundsätzlich soll sich an den bisherigen Arbeitsanweisungen/Richtlinien der Stadt Salzgitter 
orientiert werden. 
Anlass für eine Übernahme der Kosten kann der erstmalige Bezug einer Wohnung sein 
In allen Fällen ist jedoch zu prüfen, inwieweit der Hilfebedürftige selbst für eine 
Erstausstattung beitragen kann.  
 
Beispielhafte Aufzählung: 

 Bei Trennung/Scheidung Aufstockung des Haushaltes soweit nötig 
 Erstanmietung eigene Wohnung nach Auszug aus dem elterlichen Haushalt 
 Erst-/Wiederanmietung einer Wohnung nach längerem Einrichtungsaufenthalt (Haft, 

Therapie....) 
 
 
Die Bewilligung einer Hausratpauschale (Seite 5) wird nur auf Antrag gewährt. 

 
 
 

           
 

  

 
Geschäftszeichen: 
 
II - 1306 
 
Verteiler:   
 
Leistungsgewährung 

 
Arbeitshinweis  
 
Erstausstattung 
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Grundsätzliches zur Gewährung von Möbeln und ähnlichem: 
 
 Für die Lieferung der Möbel werden grundsätzlich keine Transportkosten übernommen. 

Eine Übernahme der Transport-/Lieferkosten ist möglich, sofern 
- kein kostenloser Transport möglich ist  
- kein Transport in Selbsthilfe durch den privaten Familien- oder Freundeskreis 

erfolgen kann 
- die Kosten in einem angemessenen Verhältnis zum Wert stehen. 

 
 Schreibtische sind grundsätzlich nicht zu gewähren, laut Gerichtsurteilen kann es den 

Kindern zugemutet werden, ihre Hausaufgaben am Küchentisch zu erledigen 
 

 Wird vom Ermittlungsdienst festgestellt, dass die Möbel mutwillig zerstört wurden und 
wurden die angeblich defekten Möbel vor Besichtigung durch den Ermittlungsdienst 
entsorgt, ist nur eine darlehnsweise Neugewährung möglich 
 

 Teppichboden wird nur gewährt, wenn ein oder mehrere Kinder im Krabbelalter 
vorhanden sind. Das Krabbelalter wird hierbei grundsätzlich auf 2 Jahre beschränkt. 
Teppichboden ist dann für einen Raum (Wohnzimmer oder Kinderzimmer) zu gewähren, 
wobei die Wahl, für welches Zimmer Teppich gewährt wird, dem HE überlassen werden  
sollte 
 

 Sofern ein Kind einem Kinderbett (Gitterbett) entwachsen ist, ist laut Urteil BSG vom 
23.05.13 (B 4 AS 79/12 R) ein Bett als Erstausstattung zu gewähren 
 

 Flüchtlinge: Grundsätzlich ist die Beauftragung des Ermittlungsdienstes zur Prüfung des 
Bedarfs bei einer Erstausstattung nicht erforderlich; im Einzelfall steht es im Ermessen, 
den ED dennoch zu beauftragen. 
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Mobiliar - Grundausstattung in € 
 

Gegenstand Badezi
mmer 

Kinderzim
mer 

Flur Küche Schlafzim
mer 

Wohnzim
mer 

Lampe 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 
Spiegel 9,00      
Herd *) 
Elektro/Gas 

   209,00/239,00   

Waschmaschine 
*1) *2) 

200,00      

Kühlschrank bis 4 
Personen 
Kühlschrank ab 5 
Personen 

   110,00 
 

160,00 

  

Einzelbett *3, 5)   70,00   70,00  
Doppelbett      129,00  
Etagenbett *3)  199,00     
       
Matratze *3)  40,00   40,00  
Lattenrost *3) 
Rollrost 

 26,00 
10,00 

  26,00 
10,00 

 

Schrank 100 cm  79,00   79,00  
Schrank 150 cm  130,00   130,00  
Hängeschrank 
100 cm 

   35,00   

Unterschrank 100 
cm 

   60,00   

Tisch bis 4 Pers.    80,00   
Tisch ab 5 Pers.    100,00   
Stuhl *4)    25,00   
Spüle mit Armatur    130,00   
Couchtisch      20,00 
Wohnzimmer-
schrank 

     100,00 

Sessel *4)      80,00 
2-Sitzer *4)      200,00 
3-Sitzer *4)      300,00  
Fernseher (BSG 
24.02.11) B14 AS 

75/10R 

Als 
Darlehen 

   50,00 

*1) Maximum für gebrauchtes Gerät 
*2) Nur im Einzelfall Neugerät. Bestellung bei bekannten Firmen 
*3) Ab Beginn 4. Lebensjahr und 15. Lebensjahr (Jugendbett) 
*4) 1 Sitzgelegenheit/Haushaltsangeh. + 1 Besucher 
*5) Bis Beginn 4. Lebensjahr inkl. Schaumstoffmatratze, Kissen und Zudecke, Bett-Set 2-zeilig, Spannbettuch 
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Raumausstattung  
 
Jalousien/Kunststoff 
 
Breite Höhe Preise 
 90 cm 220 cm 26,00 € 
 100 cm 160 cm 20,00 € 
 120 cm 160 cm 25,00 € 
 140 cm 160 cm 30,00 € 
160 cm 160 cm 35,00 € 
 
Klemmträger                                        10,00 € 
 
 
Seitenzugrollo (Stoff) 
 
Breite Höhe Preise 
 82 cm 180 cm 12,00 € 
 102 cm 180 cm 15,00 € 
 122 cm 180 cm 17,00 € 
 142 cm 180 cm  20,00 € 
 182 cm                  180 cm                   26,00 € 
 
Befestigungsmaterial                              8,00 € 
 
Scheibengardinen 
 
50 x 150                                                 7,00 € 

  
 
 
 
 

 

Bistrostange mit 
Klemmhalterung 

2er Pack               6,00 € 

 

 
 
Gardinenstange  
120 cm     7,00 € 
160 cm   10,00 € 
200 cm   14,00 €  
 
 
Fußboden 
 
Teppichboden                      4,00 €/m²     
(für 1 Zimmer nur bei Kindern bis 2 Jahren) 
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Anlage 1: Hausratpauschale  
  

   Gegenstand 1-Personen Haushalt 2-Personen Haushalt 

2x Besteck  8,00 € 12,00 € 

Topfset 9,00 € 9,00 € 

2 Gedecke 3,00 € 4,50 € 

4 Teller (2 tiefe, 2 flache) 2,50 € 3,75 € 

2 Gläser 2,00 € 3,00 € 

1 Pfanne (klein) 4,00 € 4,00 € 

2 Schüsseln 3,00 € 3,00 € 

1 Eimer 1,00 € 1,00 € 

Handfeger, Kehrblech 1,00 € 1,00 € 

Besen 2,50 € 2,50 € 

Wischmopp 4,00 € 4,00 € 

1 Plastikwanne (groß) 3,00 € 3,00 € 

2 Kochlöffel 2,00 € 2,00 € 

1 Schneebesen 1,00 € 1,00 € 

1 Pfannenwender 1,00 € 1,00 € 

1 Kelle 1,00 € 1,00 € 

1 Reibe 1,90 € 1,90 € 

1 Schneidebrettchen 1,50 € 3,00 € 

1 Kaffeemaschine 15,00 € 15,00 € 

1 Schere 2,00 € 2,00 € 

1 Sieb 2,00 € 2,00 € 

Klammern und Wäscheleine 3,00 € 3,00 € 

WC-Bürste 1,50 € 1,50 € 

Mülleimer 10,00 € 10,00 € 
Summe 84,90 € 94,15 € 

  

+ 10,00 € für jede weitere 
Person 
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Anlage 2 
 Haushaltsgeräte 
 

Gegenstand Preis 

Bügeleisen 10,00 € 

Kocher (2 Platten) 25,00 € 

Radiowecker 8,00 € 

Staubsauger (nur bei Teppichboden) 40,00 € 

Herd (Elektro/Gas) 209,00 €/239,00 € 

Waschmaschine 200,00 € 

Kühlschrank bis 4 Personen 
Kühlschrank ab 5 Personen 

110,00 € 
160,00 € 

Weißgeräte abweichend auch nach 
(Tagespreis) 

 

Sonstiges 
 

Gegenstand Preis 

Bettenset (Einziehdecke und Kopfkissen) 15,00 € 

Wolldecke 6,50 € 

    

Toilettendeckel 5,00 € 

Duschvorhang 16,00 € 

Spiegel 9,00 € 

    

Wohnzimmerlampe 15,00 € 

Lampe 10,00 € 
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Nr. XX/2012 

Grundsatz:  

Bekleidungsbeihilfen werden grundsätzlich und ohne Ausnahme nur für Erstausstattung 
gewährt. Erstmaliger Bedarf kann auftreten bei: 

 

1. Neugeborenen, soweit keine Geschwister bis zu 5 Jahren in der 
Bedarfsgemeinschaft leben – s. Anlage 1 und Anlage 2 

2. erstmaliger Schwangerschaft, oder eine vorangegangene Schwangerschaft liegt 
länger als 5 Jahre zurück 

3. Komplettverlust der Bekleidung durch Wohnungsbrand 
4. Erhebliche Gewichtsveränderungen durch Krankheit 
5. vorausgehender Wohnungslosigkeit oder Haft 
 

Die Beihilfen werden pauschaliert gewährt. 

1. Säuglingserstaustattung     277,39 € 
2. Kinder bis 6 Jahre      158,00 € 
3. Kinder bis 15 Jahre (inkl. Sportkleidung Schule) 269,00 € 
4. Frauen/Männer      256,00 € 
5. Schwangerschaft      218,00 € 
6. Wäschepauschale       33,00 € 
      (Bettwäsche/ Laken, 2 Handtücher, 1 Duschtuch) 

Bei ununterbrochenem Bezug staatlicher Transferleistungen(SGB XII mit Übergang in das 
SGB II) ist zu prüfen, ob seit der Bewilligung der letzten Beihilfe für 
Schwangerschaftsbekleidung die Aufbewahrungsfrist von 5 Jahren bereits vergangen ist. 
Sollte festgestellt werden, dass bei der ursprünglichen Bewilligung keine Belehrung zu den 
Aufbewahrungsfristen erfolgte, ist der zuständige Sachbearbeiter geh. Dienst ein zu 
schalten. Dieser hat dann im Einzelfall zu prüfen, ob es unter normalen Umständen 
zumutbar gewesen wäre, in der Vergangenheit angeschaffte Schwangerschaftsbekleidung 
aufzubewahren. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind zu 
berücksichtigen. 

Bei den vorstehend genannten Pauschalen ist im Bewilligungsbescheid ausdrücklich auf die 
Aufbewahrungszeit der Bekleidungsstücke von 5 Jahren hinzuweisen. 

Für die notwendige Beschaffung von Winterbekleidung von heranwachsenden Kindern kann 
ein Darlehn gemäß § 24 (1) SGB II gewährt werden, wenn Umstände vorlagen, die ein 
Ansparen über die Regelleistung nicht zugelassen haben.** 

Geschäftszeichen 

[   ] 

Verteiler 

[   ] 

Arbeitshinweis 

Bekleidungsbeihilfen bei Schwangerschaft und Geburt 
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Ansprechpartner: 

Leistungsgewährung 

 

Grundlagen: 

§ 24 (1) SGB II 

§ 24 (3) Ziff. 2 SGB II  

 

Hinweis: 

Bei der Säuglingserstausstattung handelt es sich lediglich um Beträge für die 
Erstausstattung an Bekleidung. Die Beihilfe ist zeitlich so zu bewilligen, dass die werdende 
Mutter in die Lage versetzt wird, rechtzeitig die Säuglingsbekleidung vor der Geburt zu 
kaufen. Dies wird in der Regel 2 Monate vor der Geburt der Fall sein.  

Weitergehende Beihilfen sind im Gesetz nicht vorgesehen. 

 

Die Kosten eines Kinderwagens sind, da ein Ansparen über die Regelleistung bis zum 
Zeitpunkt der Geburt nicht möglich ist, bis zu einer Höhe von 172,- € zu übernehmen. Die 
Vorlage eines Kostenvoranschlages ist entbehrlich. 

Auf die Aufbewahrungszeit von 5 Jahren ist hinzuweisen. 

Die für den Säugling notwendigen Einrichtungsgegenstände sind im Rahmen einer 
Einrichtungsbeihilfe zu gewähren und sind im Arbeitshinweis Wohnungserstausstattung 
geregelt.  

 

 

Das Klinikum Salzgitter stellt Neugeborenen bei Entlassung aus dem Klinikum einen 
Schlafsack zur Verfügung. Dies hatte der ehemalige Leiter der Kinderklinik 2006/2007 
initiiert, da aus medizinischen Gründen (Vermeidung des plötzlichen Kindstods) von der 
Verwendung einer Bettdecke bzw. Decke abgeraten und die Verwendung eines Schlafsacks 
empfohlen wird.  

Bettdecke und Bettwäsche sind mithin nicht mehr Gegenstand der Pauschale, statt dessen 
ein weiterer Schlafsack zum Wechseln. Für die Ausfahrt im Kinderwagen wird dafür eine 
Baby-/Fleecedecke in die Pauschale aufgenommen.  

 

* Bezugsquelle : SG Braunschweig, S 34 AS 11/12 ER 

**Bezugsquelle : Hinweise zu § 24 SGB II Rd. Zif. 24.2 
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Anlage 2 

   Artikel Anzahl Preis 

Kinderwagen 1 149,00 € 

Matratze für Kinderwagen 1 13,00 € 

Oberbett Kinderwagen (80x80)  1 10,00 € 

Kinderbett 120x60 mit Lattenrost und Matratze 1 100,00 € 

Schlafsack 1 26,00 € 

Kinderkarre ab 1. Lebensjahr 1 60,00 € 

alternativ Triset 1 154,00 € 

Fußsack für Sportkarre 1 43,50 € 

Hochstuhl 1 40,00 € 

   Die Kundschaft ist auf die Aufbewahrungszeit von 5 Jahren hinzuweisen 
  

 


